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1 Anlieferung 

 
1.1  Lieferung und Avisierung 

Die Liefertermine sind mit dem AG abzustimmen und müssen 

grundsätzlich mit mindestens fünf Arbeitstagen Vorlauf zur 

Berücksichtigung der logistischen Planung übermittelt werden. 
Ausnahmen, wie bspw. bei zeitkritischem Bedarf, sind beidseitig 

abzustimmen. 

Bei Anlieferung durch einen Kurier muss die Anlieferung beim AG 
innerhalb der Standardzeitfenster erfolgen. Bei Anlieferung mit LKW 

muss die Anlieferung beim AG wie per Avis angekündigt erfolgen. 

Die Avisierung kann ausschließlich per E-Mail an Lieferavis@bdr.de 

erfolgen. 

Die bdr behält sich vor, für nicht avisierte oder verspätete Sendungen 

die Annahme zu verweigern. 

Der AN übermittelt mindestens 5 Arbeitstage vor Lieferung der Geräte 

per E-Mail folgende Lieferavise: 

• Anlieferadresse 

• Bestellnummer des AG 
• Anlieferdatum 

• Gesamtliefermenge des Materials 
• Anzahl der Europaletten 

• Transportdienstleister 
• Art der Komponente 

• Typenbezeichnung 

• Seriennummer 

Zur zeitnahen Entladung der LKW ist jede Lieferung von mehr als 3 
Paletten vom Lieferanten oder dessen Beauftragten mindestens 2 

Tage vor Anlieferungsdatum zu avisieren.  

 
1.2 Lieferanschriften 

Der Lieferant oder dessen Beauftragter (Spedition, Kurier, etc.) muss 

sich vor der Einfahrt ggf. beim Sicherheitsmitarbeiter vor Ort durch 

Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises verifizieren.  
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Die Lieferungen erfolgen zu den Geschäftszeiten des AG. 

Je nach Angabe in der Bestellung kann dann die Ware unter folgender 

Adresse angeliefert werden:  

1.2.1 Bundesdruckerei GmbH 
 

Bundesdruckerei GmbH  

Alte Jakobstr. 109  
10969 Berlin 

 
Am zentralen Standort der Bundesdruckerei in Berlin kann die 

Anlieferung wie folgt erfolgen: 
Montag bis Donnerstag: 7:00 Uhr – 14:00 Uhr 

Freitags: 7:00 Uhr – 11:30 Uhr 
 

Falls die avisierte Anlieferuhrzeit nicht eingehalten werden 
kann, ist vorab mit dem zentralen Anmeldebüro der 

Bundesdruckerei GmbH telefonisch unter +49 30 2598-2630 
Kontakt aufzunehmen. 

 

1.2.2 Maurer Electronics GmbH  
 

Maurer Electronics GmbH  
Hanauer Straße 1  

80992 München  
 

Maurer Electronics GmbH  
Garbsener Landstraße 10  

30419 Hannover  
 

Maurer Electronics GmbH  

Harburger Schloßstraße 26  
Channel 3  

21079 Hamburg  

An den Standorten der Maurer Electronics GmbH kann die 
Anlieferung Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

erfolgen. 

An den Standorten der Maurer Electronics GmbH ist weder eine 

LKW-taugliche Zufahrt noch eine Laderampe vorhanden. Die 
Entgegennahme der Waren erfolgt dort durch die Mitarbeiter 

der Maurer Electronics GmbH. 



 

   

 

 

1.2.3 Xecuro GmbH  
 

Xecuro GmbH  

Lager X Tor 4  
Am Hambuch 17  

53340 Meckenheim  
 

Der Auftraggeber behält sich des Weiteren vor, während der 

Vertragslaufzeit neben den oben aufgelisteten Standorten weitere 
Lieferadressen im Bundesgebiet und europäischen Ausland zu 

benennen. Bei ausländischen Lieferungen können zusätzlich Kosten 

vom AN geltend gemacht werden. 

 
1.3 Importabwicklung 

Bei einer Direktbelieferung aus dem Ausland nimmt der AG 

grundsätzlich keine unverzollte Ware an. 

 
1.4 Prüfung der Anlieferung/ Mängelanzeigen  

Der AG nimmt die Sendung nur unter Vorbehalt an. 

Dem Frachtführer wird nur die Anzahl der angelieferten Packstücke 
(Paletten, usw.) quittiert. Bei Feststellung von äußeren 

Beschädigungen lässt sich der AG diese auf dem Frachtbrief vom 
Transportführer gegenzeichnen. Die Klärung bzgl. Schäden an der 

Ware wird durch die Qualitätsabteilung des AG in Zusammenarbeit 

mit dem Einkauf des AG durchgeführt. 

Zu Untersuchungen, die ein Entfernen der Verpackung, ein Trennen 
von Einzelteilen eines Gebindes, die Anwendung chemischer oder 

physikalischer Untersuchungsmethoden, eine Probeverarbeitung oder 
Prüfung der erhaltenen Musterware erfordern, ist der AG bei 

Warenannahme nicht verpflichtet. 

 

2  Verpackung und Kennzeichnung 
2.1 Verpackung 

Anlieferungen von mehr als 10 Geräten an den Standort 

Bundesdruckerei GmbH müssen auf Paletten aus Holz im 



 

   

 

Europalettenformat mit den Maßen 1200×800×144mm (Länge × 
Breite × Höhe) angeliefert werden. Das Material (inkl. 

Umverpackung) darf über das Palettenmaß hinaus nicht überstehen. 

Bei Anlieferung der Paletten findet ein Palettentausch in der Anzahl 

der Liefermenge statt. Es werden nur Paletten getauscht, die sich bei 
Anlieferung in einem qualitativ einwandfreien Zustand befanden. 

Tausch und Überlassungsgebühren für Lademittel (z.B. Euro-Paletten) 

werden vom AG nicht übernommen. 

Das Gesamtbruttogewicht einer Palette darf maximal 1.200 kg 
betragen. Die Gesamthöhe einer Palette darf maximal 2.000 mm 

(jeweils inkl. Palette) betragen. 

Die Verpackung der Artikel muss so gewählt werden, dass ein 
sicherer Schutz vor Außeneinflüssen auf die Ware gewährleistet ist. 

Zudem darf die Art der Verpackung keinen Einfluss auf die 

Produkteigenschaften haben. 

Die Geräte werden nach Möglichkeit in wiederverwendeten 

(refurbished) Verpackungen und / oder in Verpackungen mit 100% 

Recyclinganteil (mit einer entsprechenden Zertifizierung) geliefert. 

2.2 Kennzeichnung 

Jede Lieferung muss mit der Bestellnummer des AG gekennzeichnet 

sein. Diese ist deutlich lesbar anzubringen. 

Die Verpackung (Karton) jedes Gerätes verfügt über ein Label mit der 

Seriennummer und MAC-Adresse des jeweiligen Gerätes. 

 

3 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die 

Parteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung 
eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame 

Regelung zu treffen. 
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